
Es wird über den Beschlussvorschlag abgestimmt. 

 

Bei vier Gegenstimmen und fünf Stimmen dafür wird der Beschlussvorschlag dem Rat mehrheitlich 

empfohlen. 

 

Der Rat möge beschließen: 

Beschlussvorschlag: 

 

Vorbehaltlich, dass die in Auftrag gegebenen Bodenuntersuchungen für die etwaige Ertüchtigung der 

jetzigen vereinseigenen Sportanlage Schooster Straße einer dortigen Bauland-Entwicklung nicht 

entgegen stehen, wird beschlossen, mit der Umsetzung des Projekts auf dem Sportplatz Klosterpark 

zu beginnen. 

 

Im ersten Schritt werden dort ein neues Sanitärgebäude und eine Geräteremise errichtet und der 

Parkplatz saniert. Fördermittel werden eingeworben. 

 

Außerdem werden die Flächen der Sportanlage Schooster Straße durch die Stadt vom HFC e.V. 

erworben und die Vorbereitung zur Entwicklung eines Baugebietes getroffen. 

Im Gegenzug erwirbt der HFC e.V. von der Stadt Schortens zum Buchwert das Jugendgruppenheim 

sowie die anteilige Fläche des durch den Verein bebauten Grundstücksteils (Vereinsheim 

„Bärenstübchen“). 

 

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind im Nachtragshaushalt zu veranschlagen. 

 

 


